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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mitte Juni 2019 gab der Bundesrat dem EDI die Ausarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative in Auftrag. Prinzipiell befürwortete die
Landesregierung die Forderung des Volksbegehrens der «Jeune Chambre International
Riviera» zwar – so habe das Modell der Widerspruchslösung in anderen europäischen
Ländern zu einer Zunahme an Organspenden geführt, was für die Verkürzung der
Wartezeiten für eine Organtransplantation und das Retten von Menschenleben zentral
sei –, jedoch sprach sich der Bundesrat gegen eine enge Widerspruchslösung aus, bei
der die Angehörigen nicht miteingebunden werden. In seinem indirekten
Gegenvorschlag sah er daher eine erweiterte Widerspruchslösung vor, bei welcher die
Rechte der Angehörigen gewahrt werden sollen. Sie sollen auch künftig beigezogen
werden und sich gegen eine Organspende aussprechen können, falls dies der nirgends
festgehaltene Wille der hingeschiedenen Person war. Der Bundesrat plante, den
Gesetzestext bis im Herbst 2019 in die Vernehmlassung zu geben. 
Die Medien gingen davon aus, dass das Initiativkomitee sein Anliegen wohl zurückziehen
werde, falls das Parlament die Widerspruchslösung unterstützt. Gemäss Basler Zeitung
hiess Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, den bundesrätlichen Vorschlag gut.
Der Einbezug der Angehörigen sei nicht explizit in die Initiative aufgenommen worden,
für das Initiativkomitee stehe allerdings fest, dass die Angehörigen zu Rate gezogen
werden müssten. Der medialen Berichterstattung war aber auch Kritik zu entnehmen.
Die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle gab im Tages-Anzeiger beispielsweise zu bedenken,
dem Staat komme eigentlich die Aufgabe des Schutzes der Menschen vor Eingriffen zu,
mit der Widerspruchslösung werde indes riskiert, dass Menschen zu Organspendern
würden, ohne dies zu wollen. In eine ähnliche Richtung argumentierte Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion der Sonntagszeitung. Er meinte, der «menschliche[…]
Körper [dürfe] nicht [durch den Staat] zum Ersatzteillager degradiert werden». Weiter
befürchtete Baumann-Hölzle, dass mit dem indirekten Gegenvorschlag ein
Paradigmenwechsel vollzogen würde, ohne dass das Volk etwas dazu zu sagen habe, falls
dagegen nicht ein fakultatives Referendum ergriffen werde. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Am 13. September 2019 gab der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag zur
Organspende-Initiative in die Vernehmlassung. Anstelle der engen Widerspruchslösung
sah er eine erweiterte Widerspruchslösung vor. Konkret sollen wie bei der Initiative die
Organe einer verstorbenen Person entnommen werden können, falls sich diese vor
ihrem Tod nicht explizit dagegen ausgesprochen hatte. Anders als bei der Initiative sah
der Gegenvorschlag allerdings den Einbezug der Angehörigen vor, welchen ein
subsidiäres Widerspruchsrecht zukommen soll, falls der Wille des bzw. der
Verstorbenen unbekannt ist. So sollen die Angehörigen eine Organentnahme ablehnen
können, wenn davon ausgegangen werden muss, dass dies im Sinne der
hingeschiedenen Person ist. Die Landesregierung plante eine intensive
Informationskampagne, mit welcher die Bevölkerung über die zulässige Organ-,
Gewebe- und Zellentnahme bei fehlendem Widerspruch und darüber, dass ein
allfälliger Widerspruch in einem dafür geschaffenen Register festgehalten werden muss,
unterrichtet werden soll. Von der Widerspruchslösung ausgenommen werden sollen
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, urteilsunfähige Menschen sowie Personen,
deren Wohnsitz sich nicht in der Schweiz befindet, weil sie gemäss erläuterndem
Bericht nicht über die Widerspruchslösung informiert werden können oder weil sie
nicht die Gelegenheit hatten, sich gegen eine Organentnahme auszusprechen. Fehlt bei
diesen Personengruppen der Widerspruch, müssten ihre Angehörigen angefragt
werden, «ob sie einer Entnahme widersprechen möchten». 

Inwiefern ein erweitertes Widerspruchsmodell im Vergleich zum Zustimmungsmodell
die Angehörigen entlasten würde, ist umstritten. Gesundheitsminister Berset erklärte,
dass zwar bei beiden Modellen die Angehörigen entscheiden müssten, dass dadurch,
dass die Organentnahme nicht mehr die Ausnahme, sondern den Normalfall darstelle,
«das Gespräch zwischen Pflege und Verwandten beeinfluss[t]» werde. Während Renato
Lenherr, Leiter des Organspende-Netzwerks DCA, sich im Tagesanzeiger davon
überzeugt zeigte, dass das Widerspruchsmodell den Angehörigen beim Treffen des

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Entscheids entgegenkomme, weil es sich bei der Organentnahme um den Regelfall
handle, war Notfallpsychologin Viviana Abati der Ansicht, dass die Angehörigen durch
den Systemwechsel nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet würden, weil sie sich
gegen eine Organspende «wehren» müssten, wenn sie der Auffassung seien, dass eine
solche dem Willen des respektive der Verstorbenen widerspreche. 

Einige Tage bevor der Bundesrat seinen Entwurf in die Vernehmlassung gab, hatte die
Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK), welche die
Widerspruchslösung für «ethisch bedenklich» hielt, einen Alternativvorschlag
präsentiert. Denn auch sie befand die aktuelle Situation für unbefriedigend, da eine
Mehrheit der Bevölkerung eine positive Haltung gegenüber einer Organspende
einnehme, sich allerdings nur sehr wenige diesbezüglich explizit äusserten. Dies habe
zur Folge, dass es an den Angehörigen liege, diese schwierige Entscheidung zu treffen,
und zudem nicht genügend Organe vorhanden seien. Mit dem sogenannten
Erklärungsmodell sah die NEK vor, dass sich die Menschen regelmässig mit der Frage, ob
sie Organe spenden möchten oder nicht, auseinandersetzen und ihren Willen in einem
Register eintragen müssen. Wie genau die Regelung ausgestaltet werden soll, darüber
bedürfe es noch Diskussionen, so die Kommission in der NZZ. In den Medien war
diesbezüglich von einem Spenderegistereintrag bei der Erneuerung der
Identitätsausweise oder anlässlich von Konsultationen beim Hausarzt die Rede. Neben
der Zustimmung und der Ablehnung der Organspende soll auch die Angabe «keine
Erklärung» gemacht werden können. Die NEK versprach sich vom Erklärungsmodell,
dass sich die positive Grundhaltung der Schweizer Bevölkerung bezüglich Organspende
auch in den Anzahl Spenderegistereinträgen niederschlagen und dass das Vertrauen in
die Organspende gefördert würde. Gemäss NZZ hatte sich auch der Bundesrat mit dem
Erklärungsmodell auseinandergesetzt, dieses allerdings verworfen, da er unter anderem
die wiederholte Abfrage des Spenderwillens «als Eingriff in die persönliche Freiheit»
interpretierte. 2

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im November 2020 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten». Darin befürwortete er das Ansinnen des
Volksbegehrens prinzipiell. Es existiere zwar der Aktionsplan «Mehr Organe für
Transplantationen», die Anzahl Organspenden seien in der Schweiz jedoch im
europäischen Vergleich immer noch tief. Zur Verbesserung der Chancen für Menschen,
die auf eine Organspende warten, sei eine zusätzliche Massnahme deshalb angebracht.
Dennoch empfahl der Bundesrat die Initiative zur Ablehnung. Ausgehend von der
wissenschaftlichen Literatur könne zwar angenommen werden, dass mit der Einführung
einer Widerspruchslösung die Spendenrate ansteigen werde. Allerdings sei dem
Initiativtext nichts darüber zu entnehmen, welche Rolle den Angehörigen von möglichen
Organspendenden zukommen solle. Die Landesregierung war der Ansicht, dass eine
enge Widerspruchslösung, wie sie die Initiative gemäss ihrem Wortlaut darstelle,
«ethisch nicht vertretbar» sei. 
Stattdessen stellte der Bundesrat der Initiative nach der Vernehmlassung eines
entsprechenden Vorentwurfs einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber, im Rahmen
dessen er eine Änderung des Transplantationsgesetzes in Richtung einer erweiterten
Widerspruchslösung beabsichtigte. Werde eine Organspende erwogen, müssten die
Angehörigen konsultiert werden. Diese sollen zudem über den mutmasslichen Willen
der verstorbenen Person befragt werden, falls kein Dokument mit der Absicht der bzw.
des Hingeschiedenen vorhanden sein sollte. Um sicherzustellen, dass der Wille des bzw.
der Verstorbenen zuverlässig erfasst und im Notfall abrufbar ist, sah die
Landesregierung die Einrichtung eines leicht bedienbaren Organ- und
Gewebespenderegisters vor. Darin sollen zu Lebzeiten ein allfälliger Widerspruch, die
Nicht-Berücksichtigung einzelner Organe für eine Spende, aber auch eine generelle
Zustimmung zur Organentnahme festgehalten werden können, wobei eine Änderung
des Eintrags jederzeit möglich sein soll. Ferner plante der Bundesrat, die Bevölkerung
mittels «umfassende[r] Kommunikationsstrategie» über die vorgenommene
Gesetzesänderung und das Widerspruchsrecht zu informieren. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Sondersession Anfang Mai 2021 stand die Organspende-Initiative sowie
der vom Bundesrat lancierte indirekte Gegenvorschlag auf der Traktandenliste des
Nationalrates, der dieses Geschäft als Erstrat behandelte. Im Rat herrschte
grossmehrheitlich Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf angezeigt sei – umfasste
doch gemäss Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die Warteliste für
eine Organspende alleine 2019 1'415 Personen. Bei der Frage, wie der Problematik
begegnet werden kann, herrschte indes über die Parteigrenzen hinweg Uneinigkeit.
Die grosse Kammer diskutierte in einem ersten Schritt den indirekten Gegenvorschlag,
nachdem sie einen Nicht-Eintretensantrag von Siebenthal (svp, BE) abgelehnt hatte. Der
Berner SVP-Politiker hatte seinen Antrag damit begründet, dass dem Volk bei einer
solch zentralen Angelegenheit eine aktive Mitsprache zugestanden werden müsse, dies
jedoch im Falle eines Rückzugs der Volksinitiative nicht gegeben sei.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf
sowie den von der Mehrheit seiner SGK vorgenommenen Präzisierungen. Eine dieser
Präzisierungen bestand darin, dass die im indirekten Gegenvorschlag vorgesehene
erweiterte Widerspruchslösung mit der Möglichkeit versehen werden soll, sich explizit
für eine Organspende auszusprechen. Weiter bestätigte der Nationalrat die Meinung
der Kommission, dass der Wille der hingeschiedenen Person gegenüber dem Willen
ihrer Angehörigen vorrangig behandelt werden muss und dass der Entscheid über eine
allfällige Organspende an eine Vertrauensperson übertragen werden kann, welche die
Rolle der nächsten Angehörigen einnimmt.
Wie bereits bei der Behandlung durch die Kommission fand auch in der Ratsdebatte
das sogenannte Erklärungsmodell, das von einer Minderheit Amaudruz (svp, GE)
gefordert wurde, keine Mehrheit. Gemäss diesem sollten sich die einzelnen Personen
regelmässig zu ihrer Absicht bezüglich Organspende äussern. Ebenfalls erfolglos blieben
weitere Minderheitsanträge, darunter zwei Anträge einer Minderheit Nantermod. Diese
verfolgten das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger bei Behördengängen – wie zum
Beispiel bei der Erneuerung der Identitätskarte – auf die Regelung zur Organspende
hinzuweisen seien und dass ihr Wille auf der Versicherungskarte vermerkt werden soll.
In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat dem indirekten Gegenvorschlag
schliesslich deutlich mit 150 zu 34 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) zu, wobei sämtliche
Nein-Stimmen aus dem Lager der SVP-Fraktion stammten. Äusserst knapp fiel indes das
Resultat der im Anschluss daran erfolgten Abstimmung betreffend die Empfehlung zur
Volksinitiative aus: Mit 88 zu 87 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) sprach sich die grosse
Kammer auch für das Volksbegehren aus. Eine grosse Mehrheit der SVP- und der Mitte-
Fraktion empfahlen die Initiative zur Ablehnung, gespalten zeigte sich die FDP-Fraktion.
Weitere Nein-Stimmen kamen von Mitgliedern der SP-Fraktion. Die Grünliberalen und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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die Grünen waren die einzigen, die dem Volksbegehren geschlossen zustimmten, wenn
auch mit einigen Enthaltungen. 5

Die Organspende-Initiative und ihr indirekter Gegenvorschlag waren Gegenstand der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession 2021. Im Vorfeld hatte sich die SGK-SR
mit 9 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates und mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen das Volksbegehren
ausgesprochen. Gemäss Kommissionssprecher Paul Rechsteiner (sp, SG) sei die
Widerspruchsregelung als «konkrete Antwort auf den Organmangel» zu werten.
Ausgehend von den Erfahrungen südeuropäischer Staaten könne angenommen werden,
dass die Zahl der Spenderinnen und Spender durch einen Systemwechsel zunehme.
Allerdings gehe der Kommissionsmehrheit wie bereits dem Bundesrat die von der
Initiative geforderte enge Widerspruchslösung zu weit – daher auch die diesbezüglich
ablehnende Haltung. Weitere Ansätze, mit denen dem Organmangel begegnet werden
könnte, namentlich die Einführung eines Erklärungsmodells und der Vorschlag
Nantermod (fdp, VS), den Spendewillen auf der Krankenversicherungskarte einzutragen,
hätten in der Kommission ebenfalls keine Unterstützung gefunden, so Rechsteiner
weiter. Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, welcher eine erweiterte
Widerspruchlösung vorsehe, handle es sich hingegen um eine griffige Lösung, bei der
auch die nächsten Angehörigen entlastet würden. Eine Kommissionsminderheit rund
um Josef Dittli (fdp, UR) teilte diese Ansicht indes nicht. Dem Urner Standesvertreter
zufolge würde auch durch den indirekten Gegenvorschlag «eine Erwartungshaltung
generiert, die einer Pflicht zur Organspende gefährlich nahe komm[e]». Einen
entsprechenden Nichteintretensantrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 13
Stimmen ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer abgesehen von
redaktionellen und formellen Änderungen der grossen Kammer und nahm den Entwurf
des indirekten Gegenvorschlags mit 31 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Die
Volksinitiative indes blieb im Ständerat chancenlos. Einstimmig sprachen sich die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen das Volksbegehren aus. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Zwei Tage nach dem Ständerat beugte sich erneut der Nationalrat über die
Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» und den indirekten
Gegenvorschlag. Die beiden Kommissionssprecherinnen der SGK-NR, Flavia
Wasserfallen (sp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE), stellten hinsichtlich des
Gegenvorschlags kurz die wenigen redaktionellen und formellen Differenzen zum
Ständerat vor. Zudem liessen sie verlauten, dass die Kommission mit 21 zu 0 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) entschieden habe, der kleinen Kammer und dem Bundesrat zu
folgen und die ursprünglich zur Annahme empfohlene Volksinitiative nun zur Ablehnung
zu empfehlen. Grund für diesen Sinneswandel sei, dass die Abstimmungsempfehlung
relativ früh getroffen worden sei, mit dem indirekten Gegenvorschlag nun aber eine
gute Lösung vorliege, die im Gegensatz zum Volksbegehren auch der Rolle der
Angehörigen Rechnung trage. In der Folge bereinigte der Nationalrat stillschweigend die
noch bestehenden Differenzen beim Gegenvorschlag und sprach sich gegen die
Volksinitiative aus. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2021 befanden National- und Ständerat im Rahmen der Schlussabstimmung
über die Organspende-Initiative sowie ihren indirekten Gegenvorschlag. Die
Volksvertreterinnen und -vertreter stimmten mit 141 zu 44 Stimmen (bei 11
Enthaltungen) für den indirekten Gegenentwurf und mit 137 zu 29 Stimmen (bei 29
Enthaltungen) für den Bundesbeschluss auf Empfehlung der Ablehnung der
Volksinitiative. Das Stöckli sprach sich mit 31 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zugunsten
des Gegenvorschlags und mit 35 zu 0 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) für den
Bundesbeschluss auf Ablehnungsempfehlung aus. In der Folge zog das Initiativkomitee
die Initiative bedingt zurück. Sollte also das Referendum gegen den indirekten
Gegenvorschlag ergriffen und das Gesetz von der Bevölkerung abgelehnt werden, würde
es dennoch zur Volksabstimmung über die Initiative kommen. 8
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Am 14. Oktober 2021 gab ein Komitee, unter anderem bestehend aus Personen aus dem
Gesundheitsbereich, Juristinnen und Juristen, Theologinnen und Theologen sowie der
EVP-Nationalrätin Marianne Streiff (evp, BE), die Lancierung eines Referendums zur
Änderung des Transplantationsgesetzes bekannt. Das Komitee bekämpfte damit den
indirekten Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative, welcher eine erweiterte
Widerspruchslösung bei der Entnahme von Organen vorsah. Das Referendumskomitee
gab zu bedenken, dass durch dieses Gesetz vor allem die sozial Schwächsten
benachteiligt würden. Zudem nehme der Druck auf die Angehörigen zu und es bestehe
das Risiko, dass diese einer Organentnahme nur aufgrund der Angst, als gesellschaftlich
unsolidarisch abgestempelt zu werden, zustimmen würden. Weiter sei die körperliche
und geistige Unversehrtheit durch die Bundesverfassung garantiert. Durch die
Widerspruchlösung müsse dieses Recht nun aber «speziell eingefordert werden». Im
Januar 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass die Abstimmung zur Gesetzesänderung
am 15. Mai 2022 erfolgen soll, falls das diesbezüglich ergriffene Referendum zustande
kommt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Ende Januar befasste sich die SGK-NR mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege».
Nach Anhörungen des Initiativkomitees und einer ersten Aussprache kam sie
grossmehrheitlich zum Schluss, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehe, ihr
eine Regelung auf Verfassungsstufe aber zu weit gehe. Daher ergriff sie mit 16 zu 5
Stimmen (bei 1 Enthaltung) eine Kommissionsinitiative, um einen indirekten
Gegenentwurf zu lancieren und somit das Anliegen auf Gesetzesstufe regeln zu können.
Wichtig sei der Kommission vor allem die eigenverantwortliche Erbringung von
Pflegeleistungen und die angemessene Abgeltung ebendieser, wie ihrer
Medienmitteilung zu entnehmen ist. Mitte Februar beschäftigte sich die SGK-NR mit
der Ausgestaltung des von ihr gewünschten indirekten Gegenentwurfs, wobei sie in
erster Linie bei der Anerkennung der Kompetenzen wie auch bei der Aus- und
Weiterbildung von Pflegefachpersonen ansetzen will. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Die SGK-SR stimmte ihrer Schwesterkommission im März 2019 bezüglich der
Ausarbeitung eines indirekten Gegenentwurfs zur Pflegeinitiative mit 10 zu 2 Stimmen
zu. Sie forderte jedoch, dass dadurch keine Mehrkosten entstünden und die Rolle der
Kantone berücksichtigt werde. 

Im April 2019 gab die SGK-NR die Eckwerte dieses indirekten Gegenvorschlages
bekannt. Zum einen soll der Bund die Anzahl Ausbildungsplätze festlegen dürfen, die
die Spitäler, Spitex-Organisationen und Altersheime Pflegefachleuten von
Fachhochschulen und höheren Fachschulen bereitstellen müssen. Zum anderen
müssen Bund und Kantone aber auch einen Teil der ungedeckten Kosten tragen. So
sollen zum Beispiel die Löhne angehender Pflegefachpersonen erhöht werden. Weiter
sollen Pflegefachleute mehr Kompetenzen erhalten und Grundpflegeleistungen ohne
Anweisung eines Arztes oder einer Ärztin durchführen dürfen, wobei die Kantone bei
überdurchschnittlichem Anstieg der Pflegekosten die Zulassung von Spitex-
Organisationen und Pflegefachpersonen unterbrechen dürfen sollen. Die
Versicherungen sollen weiterhin nicht auswählen können, mit wem sie
zusammenarbeiten. 
Anfang Mai 2019 beendete die SGK-NR ihre Beratungen und nahm den Vorentwurf «Für
eine Stärkung der Pflege – für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität» mit 17
zu 8 Stimmen an. Gemäss vertieften Kostenschätzungen der Verwaltung soll die
Ausbildungsoffensive des Bundes über acht Jahre hinweg CHF 502 Mio. kosten.
Verschiedene Minderheitsanträge würden die Gesamtkosten auf CHF 301 Mio.
respektive CHF 401 Mio. senken, je nachdem ob überhaupt individuelle
Ausbildungsbeiträge vorgesehen beziehungsweise auf angehende Pflegefachleute mit
Familienpflichten beschränkt sein sollen. Zudem wurde der Vorentwurf mit einem
Passus ergänzt, der es dem Bund ermöglichen soll, eine Abstufung seiner Beiträge an
die Kantone in Abhängigkeit der Zweckmässigkeit der ausgestalteten Massnahmen
vorzunehmen. 
Am 20. Mai 2019 eröffnete die Kommission die Vernehmlassung zu ihrem Entwurf. 11
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Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 12
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Nachdem die SGK-NR die Ergebnisse der Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zur Kenntnis genommen hatte, unterbreitete sie
Mitte Oktober 2019 ihrem Rat den entsprechenden Gesetzesentwurf. Dabei stellte sie
folgende Massnahmen vor, wie dem Fachkräftemangel und der fehlenden Attraktivität
des Pflegeberufs begegnet werden könne: Zum einen sollen dem Pflegepersonal mehr
Kompetenzen zugestanden werden. So sollen Pflegefachfrauen und -männer nach
Vereinbarung mit den Versicherern gewisse Leistungen, die vom Bundesrat definiert
werden, selbständig ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Zum anderen sollen
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Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen verpflichtet werden, Pflegefachleute
auszubilden. Dabei müssten die Kantone für mindestens einen Teil der ungedeckten
Kosten, die im Rahmen der praktischen Ausbildungsleistungen anfallen, aufkommen,
wobei sie vom Bund während acht Jahren unterstützt würden. Weiter sah die SGK-NR
eine Verpflichtung der Kantone vor, Personen die eine Pflegeausbildung an einer
Höheren Fachschule oder Fachhochschule absolvierten, während ihrer Ausbildung mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme zu greifen. Auch hier solle der Bund den
Kantonen während acht Jahren mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Um das
Potential von Leuten auszuschöpfen, die nach altem Recht ein Pflegediplom erworben
hatten, und diesen den Zugang zu heutigen Aus- und Weiterbildungen zu eröffnen,
beabsichtigte die Kommission zudem, ein Anschlussangebot für diese Personengruppe
zu schaffen. Der Verpflichtungskredit, mit dem die SGK-NR die Ausbildungsoffensive
während den acht Jahren zu finanzieren plante, soll einen Umfang von maximal CHF
469 Mio. aufweisen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) wollte nicht auf die Vorlage
eintreten, da sie der Ansicht war, dass dadurch in einem Bereich hohe Kosten zu Lasten
des Bundes verursacht würden, der in die Zuständigkeit der Kantone und der Branche
falle. Ferner bestünde die Gefahr einer Mengenausweitung, wenn das
Pflegefachpersonal gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung durchführen
könnte. 13

Ende November 2019 nahm der Bundesrat Stellung zum Bericht der SGK-NR bezüglich
des indirekten Gegenvorschlages zur Pflegeinitiative. Er erklärte, er sei prinzipiell
damit einverstanden, die Pflegeausbildung zu stärken. So sollten Lehrbetriebe zur
verstärkten Ausbildung von Pflegefachpersonen verpflichtet und dabei vom Bund und
den Kantonen unterstützt werden. Die Regierung stimmte der SGK-NR zu, dass
Pflegende in Ausbildung an einer Höheren Fachschule oder einer Fachhochschule
mittels Ausbildungsbeiträgen durch die Kantone finanziell unterstützt werden könnten,
wollte aber von einer diesbezüglichen Verpflichtung absehen und stattdessen auf
Freiwilligkeit seitens der Kantone setzen. Würden sich diese zu Ausbildungsbeiträgen
entschliessen, wäre der Bund jedoch bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Dadurch
erhoffte sich der Bundesrat unter anderem, mehr Menschen für die Ausbildung in der
Diplompflege motivieren zu können. Betreffend der Anschubfinanzierung sprach sich
der Bundesrat für CHF 369 Mio. aus, was CHF 100 Mio. weniger entspricht als der
Gegenvorschlag einplante. Darüber hinaus sollen weitere Massnahmen ergriffen
werden, um die Zahl der Ausbildungsabschlüsse an Höheren Fachschulen und
Fachhochschulen im Bereich der Pflege von 2'700 auf 4'300 pro Jahr zu steigern. Eine
ablehnende Haltung nahm die Regierung gegenüber der Forderung ein, dass
Pflegefachpersonen ihre Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen können
sollen. Dies hätte unerwünschte Mehrkosten für die OKP zur Folge, was dem Ziel des
Bundesrates, die Gesundheitskosten zu drosseln, zuwiderlaufe. Das EDI habe ferner
eine Änderung der KLV verabschiedet, um die Selbständigkeit der Pflegefachfrauen und
-männer zu stärken. Mit dieser Anpassung erfahre die Pflege eine Aufwertung und
gleichzeitig werde eine Anforderung der Initiative erfüllt, denn künftig könnte somit für
gewisse Leistungen der Pflegebedarf selbständig durch Pflegefachkräfte ermittelt und
durchgeführt werden, ohne dass auf eine ärztliche Beurteilung zurückgegriffen werden
müsste. 14
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Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
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Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen
das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 15

Nachdem der Nationalrat im Dezember 2019 das Bundesgesetz über die Förderung der
Ausbildung im Bereich Pflege als indirekter Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative
gutgeheissen hatte, trat die SGK-SR im darauffolgenden Januar einstimmig auf die
Vorlage ein. Da sich ein Mangel an Pflegefachpersonen abzeichne, war die Kommission
der Ansicht, dass auf gesetzgeberischer Ebene rasch wirksame Schritte ergriffen
werden müssten. Dazu gehörten eine Ausbildungsoffensive, mit welcher der Nachwuchs
sichergestellt werden soll, und mehr Kompetenzen, um den Beruf attraktiver zu
machen. 16
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Im Februar 2020 begann die SGK-SR mit der Detailberatung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei sei ausführlich darüber diskutiert worden,
ob die Kantone die Studierenden in Pflegeausbildungen an höheren Fachschulen und
Fachhochschulen mit Ausbildungsbeiträgen zur Deckung ihres Lebensunterhaltes
finanziell unterstützen sollen, um dadurch den Zugang zu den entsprechenden
Ausbildungen zu fördern, so die Kommission in ihrer Medienmitteilung. Mit 7 zu 6
Stimmen habe sie sich jedoch dazu entschieden, dem Ständerat zu beantragen, auf
diese Beiträge zu verzichten, da es nicht gerechtfertigt sei, Auszubildenden im
Pflegebereich finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, nicht aber anderen
Studierenden. Ausserdem sei die Bereitstellung solcher Gelder aus ordnungspolitischen
Gründen nicht zu begrüssen, weil damit die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Kantonen untergraben würde. Während sich eine Kommissionsminderheit grundsätzlich
für die Beibehaltung der Beiträge aussprach, es aber den Kantonen freistellen wollte,
ob sie dieses Instrument nutzen wollen, war eine zweite Minderheit in
Übereinstimmung mit dem Beschluss des Nationalrates der Meinung, dass die Kantone
zu den Zahlungen verpflichtet werden sollten. 17
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Im Mai 2020 führte die SGK-SR die Beratung zum indirekten Gegenvorschlag zur
Pflegeinitiative fort. Während der Covid-19-Pandemie sei die essentielle Rolle von
Pflegefachpersonen ersichtlich geworden, schrieb die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Daher habe sie sich noch einmal mit dem im Februar getroffenen
Entscheid zur finanziellen Unterstützung von Auszubildenden im Pflegebereich befasst.
Mit 6 zu 6 Stimmen und dem Stichentscheid des Präsidenten Paul Rechsteiner (sp, SG)
habe sie sich im Gegensatz zur vorhergehenden Kommissionssitzung für die
entsprechenden Beiträge ausgesprochen, wenn die Kantone die Pflegefachkräfte in
Ausbildung mit Lebensunterhaltsbeiträgen unterstützten. Infolgedessen sollen für acht
Jahre rund CHF 400 Mio. – also gut CHF 100 Mio. mehr als noch im Februar vorgesehen
– für die Ausbildungsoffensive bereitgestellt werden. Wie der Nationalrat beabsichtigte
die SGK-SR zudem die Stärkung der Kompetenzen des Pflegefachpersonals. So sollen
Pflegefachpersonen in der Lage sein, gewisse Leistungen ohne die Anordnung eines
Arztes oder einer Ärztin zu erbringen, diese direkt mit der Krankenkasse abzurechnen
und «einfachere Pflegeleistungen an weniger gut qualifiziertes Personal [zu]
delegieren». Mit 7 zu 6 Stimmen entschied sich die Kommission jedoch dafür, dass dies
nur für Spitexorganisationen, Pflegeheime und Pflegefachpersonen gelten soll, die im
Vorfeld mir den Krankenkassen eine entsprechende Vereinbarung eingegangen sind.
Die Vorlage wurde schlussendlich mit 10 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
verabschiedet. 18
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In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der
indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf
Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der
Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 19

Ende August 2020 machte sich die SGK-NR an die Differenzbereinigung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Sie teilte dabei in den wesentlichen Punkten die
vom Nationalrat eingenommene Haltung. Mit 14 zu 11 Stimmen bekräftigte die
Kommission ihre Position zur Verpflichtung der Kantone, Auszubildende im
Pflegebereich finanziell zu unterstützen, indem sie mit einem gewissen Betrag dazu
beitragen, ihren Lebensunterhalt zu decken, wobei sich auch der Bund an den Kosten
beteiligen soll. Hinsichtlich der Kompetenzen des Pflegepersonals folgte die SGK-NR
mit 20 zu 5 Stimmen dem Ständerat und forderte, diese so zu erweitern, dass neben
der Erbringung von Pflegeleistungen auch die Delegation von einfachen Aufgaben an
weniger gut qualifiziertes Personal möglich sein soll. Im Unterschied zum Stöckli lehnte
die Kommission mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen die Forderung ab,
dass Pflegepersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime selbständig erbrachte
Leistungen nur dann in Rechnung stellen dürfen, wenn sie zuvor eine Vereinbarung mit
den Krankenkassen getroffen haben. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Obwohl sich National- und Ständerat einig waren, dass es einer Stärkung des
Pflegesektors bedürfe, gingen die Meinungen zur diesbezüglichen Umsetzung im
Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative auseinander. In der
Herbstsession 2020 nahm sich der Nationalrat erneut dem Geschäft an. 
Mit 115 zu 76 Stimmen hielt er an seiner Position fest, dass die Kantone dazu verpflichtet
werden sollen, Pflegefachkräften in Ausbildung mit einem Beitrag an die
Lebenshaltungskosten finanziell unter die Arme zu greifen. Die Kantone sollen dabei
während acht Jahren vom Bund unterstützt werden. Für die Ausbildungsoffensive
kalkulierte die grosse Kammer CHF 469 Mio. seitens des Bundes ein.  Damit blieb die
Differenz zum Ständerat bestehen, der sich für die Freiwilligkeit seitens der Kantone
ausgesprochen hatte und dessen Ansichten auch von Bundesrat Berset vertreten
wurden. Durch das Prinzip der Freiwilligkeit könne eine übermässige Einmischung in die
Autonomie der Kantone vermieden werden und die Kosten um rund CHF 100 Mio. auf
CHF 369 Mio. gesenkt werden, so der Gesundheitsminister. Während Regine Sauter
(fdp, ZH) derselben Auffassung war, da durch die Covid-19-Pandemie die öffentlichen
Gelder bereits genug strapaziert würden, machte sich Barbara Gysi (sp, SG) für eine
Verpflichtung der Kantone stark. Eine Kann-Formulierung könne zur Folge haben, dass
sich nicht alle Kantone zur Unterstützung der angehenden Pflegefachleute
bereiterklärten. Es sei allerdings notwendig, dass sich alle an der Pflegeoffensive
beteiligen, denn um den Beruf attraktiver zu machen, müsse in die Ausbildung
investiert werden. Nur so könne man verhindern, dass bis 2030 65'000
Pflegefachmänner und -frauen fehlten. Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) merkte zudem
an, dass gerade in den Grenzregionen viele Einrichtungen ohne die Grenzgängerinnen
und -gänger schliessen müssten, die etwa im Kanton Genf 38 Prozent des Personals
ausmachten.
Die zweite Differenz betraf die Kompetenzerweiterung bezüglich selbständiger
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Abrechnung gewisser Leistungen durch die Pflegenden ohne ärztliche Anordnung,
wobei der Bundesrat diese Leistungen festlegen soll. Verena Herzog (svp, TG) erklärte
für die SVP, dass man aufgrund der grösseren Zahl an Leistungserbringenden mit
Mehrkosten rechnen müsse. Ähnlich sah dies die FDP.Liberale-Fraktion. Daher
unterstützten die beiden Parteien die Version des Ständerates, der die selbständige
Leistungsabrechnung an eine im Vorfeld mit den Krankenkassen abgeschlossene
Vereinbarung binden wollte. Mitglieder der Ratslinken erachteten die Angst vor
Mehrkosten hingegen als unbegründet und hoben hervor, dass durch die
Kompetenzerweiterung vielmehr Kosten gespart werden könnten, da die Ärzteschaft,
die nicht mehr für jede Leistung eine Anordnung verfassen müsste, entlastet würde.
Diese Worte schienen den Nationalrat mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit
114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen eine Vereinbarungspflicht mit den
Versicherern aus.
Bezüglich der Ausweitung der Kompetenzen im Bereich der Delegation von Aufgaben an
weniger qualifiziertes Personal durch Pflegefachpersonen folgte die grosse Kammer auf
Anraten ihrer Kommission jedoch der kleinen, womit zumindest eine Differenz beseitigt
werden konnte. 21

Im Oktober 2020 befasste sich die SGK-SR mit den Differenzen bezüglich des
indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative. Dabei wollte sie für die beiden
verbleibenden Differenzen an der Version des Ständerates festhalten. Zum einen war
sie der Ansicht, dass die Kantone vom Bund finanzielle Unterstützung erhalten sollten,
falls sie Pflegefachpersonen in Ausbildung mit einem gewissen Betrag zur Deckung ihrer
Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Anders als der Nationalrat stimmte die
Kommission jedoch mit 8 zu 5 Stimmen dafür, dass es den Kantonen selber überlassen
sein sollte, ob sie den angehenden Pflegefachfrauen und -männern solche Beiträge
überhaupt zur Verfügung stellen wollen. Zum anderen sprach sich die SGK-SR mit 7 zu 6
Stimmen dafür aus, dass die Abrechnung gewisser Pflegeleistungen ohne ärztliche
Anordnung lediglich durch Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime
erfolgen dürfe, die im Vorfeld mit den Krankenversicherungen eine entsprechende
Vereinbarung getroffen haben. Im Hinblick auf die Behandlung des Geschäfts im
Ständerat gibt es für beide Differenzen je einen Minderheitsantrag, der jeweils den im
Nationalrat getroffenen Beschlüssen entspricht. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2020 beschäftigte sich der Ständerat erneut mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei hielt er an den beiden bestehenden
Differenzen fest. Zum einen stimmte die kleine Kammer mit 29 zu 14 Stimmen dafür,
dass die Kantone angehende Pflegefachpersonen mit Ausbildungsbeiträgen ausstatten
können und dabei vom Bund während acht Jahren unterstützt werden, allerdings –
anders als vom Nationalrat gefordert – nicht dazu verpflichtet werden sollen. Während
Gesundheitsminister Berset die Kann-Formulierung befürwortete und argumentierte,
auf diese Weise würden CHF 100 Mio. eingespart, fanden die Worte von
Minderheitssprecherin und Mitglied des Initiativkomitees, Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI), welche von 65'000 fehlenden Pflegefachkräften im Jahr 2030 und der
Abhängigkeit vom Ausland sprach, bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen nicht
genügend Gehör. Zum anderen beharrte das Stöckli mit 23 zu 18 Stimmen darauf, dass
bezüglich der selbständigen Abrechnung von Leistungen durch die Pflegefachpersonen
mit der OKP die Leistungserbringenden im Vorfeld eine Vereinbarung mit den
Versicherern abschliessen müssten. Auch hier hielt Carobbio vergeblich entgegen, dass
es sich dabei «faktisch [um] eine Aufhebung des Vertragszwangs durch die Hintertür»
handle, wodurch ein Rückzug der Initiative unwahrscheinlich werde. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2021 der Mehrheit seiner vorberatenden
SGK-NR, die – wie bereits zuvor der Ständerat und die SGK-SR – nicht bereit war, vom
eigenen Standpunkt bezüglich der beiden verbleibenden Differenzen zum indirekten
Gegenvorschlag der Pflegeinitiative abzurücken. Sinnbildlich dafür stand Manuela
Weichelt-Picards (al, ZG) Aussage, wonach «[i]m Yoga [...] gerne gesagt [wird], dass man
ein Mantra mindestens 108-mal wiederholen soll. Zum Glück haben wir das
Parlamentsgesetz, das uns ein 108-maliges Pingpong nicht erlaubt».
Die erste noch bestehende Differenz hatte die Ausbildungsbeiträge durch die Kanton
zum Inhalt. Verena Herzog (svp, TG) appellierte für eine zum Grossenteil aus SVP-
Mitgliedern bestehende Minderheit, die Lebensunterhaltsbeiträge an angehende
Pflegefachpersonen für die Kantone nicht verpflichtend, sondern – wie vom Ständerat
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vorgesehen – freiwillig zu gestalten. Dadurch würde der jeweiligen Situation der
Kantone Rechnung getragen. Denn diese wären am besten dazu in der Lage, den
eigenen Handlungsbedarf einzuschätzen. Barbara Gysi (sp, SG) hielt dem allerdings
entgegen, dass ein drastischer Mangel an Pflegefachpersonen bestehe und viele
interessierte Personen gerade durch diese Freiwilligkeit und den tiefen
Ausbildungslohn von einer entsprechenden Ausbildung abgebracht würden. Es sei
daher wichtig, an der Beitragspflicht festzuhalten. Mit 115 zu 72 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) stimmte die grosse Kammer für den Antrag der Kommissionsmehrheit,
die ebendiese Pflicht vorsah.
Der zweite Punkt, in dem die Volksvertreterinnen und -vertreter mit den
Standesvertreterinnen und -vertrern uneinig waren, betraf die selbständige
Abrechnung durch Pflegefachpersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime mit der
OKP. Anders als das Stöckli wollte der Nationalrat mit 109 zu 84 Stimmen (bei 1
Enthaltung) von einer im Vorfeld getroffene Vereinbarung mit den Versicherern
bezüglich der entsprechenden Leistungen absehen. Die gleiche
Kommissionsminderheit wie bei der ersten Differenz argumentierte vergeblich mit
Mengenausweitungen, die ohne entsprechende Vereinbarung aufträten – ein Einwand,
den Kommissionssprecherin Ruth Humbel (mitte, AG) nicht gelten liess, da mit der
direkten Abrechnung auch eine Reduktion der Arztbesuche einhergehe und somit
Arztkosten verringert werden könnten. 24

Fünf Tage nach der Nationalratsdebatte war es im März 2021 bereits wieder am
Ständerat, die beiden noch offenen Differenzen bezüglich des Gegenvorschlags zur
Pflegeinitiative zu debattieren. Erich Ettlin (mitte, OW) verkündete, es hätten im
Nachgang der Behandlungen in der Wintersession 2020 vielversprechende Gespräche
zwischen Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kammern, des Initiativkomitees
und der Arbeitgeberorganisationen stattgefunden, mit dem Ziel, eine
Kompromisslösung zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Gespräche schlug Ettlin im
Namen der SGK-SR vor, bezüglich der Differenz zu den Ausbildungsbeiträgen dem
Vorschlag des Nationalrates zuzustimmen und somit die Kantone zur Finanzierung
entsprechender Beiträge in die Pflicht zu nehmen. Für die zweite Differenz, bei welcher
es um die selbständige Erbringung von Pflegeleistungen und um die Abrechnung über
die OKP ging, sah die Kommission eine Kompromisslösung vor. Sie hielt zwar daran fest,
dass Vereinbarungen zwischen Leistungserbringenden und Versicherungen getroffen
werden sollten, um eine Mengenausweitung zu verhindern. Anders als ursprünglich
vorgesehen sollten die entsprechenden Verträge allerdings nicht zwischen einzelnen
Leistungserbringenden und der OKP abgeschlossen werden, sondern landesweit
zwischen ihren Verbänden. Ettlin erachtete die Vorlage in dieser Form als «einen
griffigen und auch für die Initiantinnen vorteilhaften Gegenvorschlag». Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) sicherte als Mitglied des Initiativkomitees dem vorliegenden
Kompromiss ihre Unterstützung zu. Stillschweigend folgte der Ständerat in beiden
Punkten seiner Kommission. Da immer noch eine Differenz vorhanden war, gelangte das
Geschäft in die Einigungskonferenz. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Einigungskonferenz zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative empfahl
dem Parlament mit 23 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bei der noch offenen
Differenz zur selbständigen Erbringung und Abrechnung von Pflegeleistungen dem vom
Ständerat ausgearbeiteten Kompromiss zu folgen. Dies taten die beiden Kammern in
der Frühjahrssession 2021 denn auch mit 175 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
respektive ohne Gegenstimme mit 42 Stimmen (ohne Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Geschäft mit 194 zu 1 Stimme zu,
die kleine Kammer mit 43 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der einzige Parlamentarier,
der sich gegen den Gegenvorschlag aussprach, war Nationalrat Philippe Nantermod
(fdp, VS). 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem das Parlament den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative in der
Frühjahrssession verabschiedet hatte, musste der Ständerat in der Sommersession
2021 noch über die Volksinitiative selbst befinden – der Nationalrat hatte seine
ablehnende Empfehlung bereits in der Wintersession 2019 gefällt.
Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) fasste noch einmal die Anliegen des
Initiativkomitees zusammen und legte dar, inwiefern diese Forderungen im
Gegenvorschlag aufgenommen worden waren. Er sei der Ansicht, dass man dem
Initiativkomitee bereits «weit entgegengekommen» sei, weshalb die SGK-SR die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Initiative zur Ablehnung empfehle. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erklärte als Mitglied
des Initiativkomitees, dass zwar die beiden Punkte zur Ausbildungsoffensive und zur
Vergütung gewisser Pflegeleistungen durch die OKP ohne die Notwendigkeit einer
ärztlichen Anordnung in den indirekten Gegenvorschlag integriert worden seien, dass
aber mit den verbesserten Arbeitsbedingungen ein zentraler Aspekt der Initiative im
Gegenvorschlag fehle. Es sei daher noch offen, ob das Initiativkomitee die Initiative
zurückziehen werde. Für Gesundheitsminister Berset stand die Relevanz der
Pflegebranche ausser Frage, er gab allerdings unter anderem zu bedenken, dass es
nicht ideal sei, Details in die Verfassung zu schreiben, die einen Effekt auf bestimmte
Berufsgruppen hätten. Vielmehr seien dazu andere Mittel und Wege nötig. Mit 28 zu 14
Stimmen empfahl das Stöckli die Initiative daraufhin den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern zur Ablehnung. In den beiden Schlussabstimmungen, welche noch in der
gleichen Session stattfanden, sprachen sich die grosse Kammer mit 116 zu 74 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) und die kleine Kammer mit 30 zu 14 Stimmen für den
Bundesbeschluss auf Empfehlung zur Ablehnung aus. 27

Medizinische Forschung

Im Juni 1996 leitete der Bundesrat dem Parlament den Entwurf für ein
Fortpflanzungsmedizingesetz zu, das sich als indirekten Gegenvorschlag zur hängigen
Volksinitiative «für menschenwürdige Fortpflanzung» versteht, welche die Zeugung
ausserhalb des Körpers der Frau und via Keimzellen Dritter verbieten will. Der
Bundesrat empfiehlt diese Initiative zur Ablehnung, da sie unverhältnismässig sei und
einem Alleingang der Schweiz in Europa gleichkäme.

In der stark umstrittenen Frage der Embryonenforschung schlägt der Bundesrat eine
relativ harte Gangart an, indem pro Behandlungszyklus höchstens drei Embryonen
entnommen und befruchtet werden dürfen; damit soll verhindert werden, dass
überzählige Embryonen entstehen, welche der Forschung zugeführt werden könnten.
Zudem wird die Konservierung von Embryonen untersagt. Dennoch will der Bundesrat
die Embryonenforschung nicht gänzlich verbieten, da sie auch die Methode der
Befruchtung im Reagenzglas weiter könnte verbessern helfen. Diese überaus heikle
ethische Frage soll nach Meinung der Landesregierung in der Gesetzgebung zur
Forschung geregelt werden; bis dahin gelten die Empfehlungen der Akademie der
medizinischen Wissenschaften, die von Forschung an Embryonen abrät. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.1996
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Die Grundlage für den bundesrätlichen Gegenvorschlag wird das von der kleinen
Kammer als Erstrat verabschiedete revidierte Lebensmittelgesetz bieten, welches dem
Bundesrat die Möglichkeit gibt, Tabak- und Alkoholwerbung insbesondere zum Schutz
der Jugendlichen einzuschränken. Die vom Bundesrat vorgeschlagene unverbindliche
Kann-Formulierung war dabei allerdings recht umstritten. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.10.1990
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat will den «Zwillingsinitativen» zur Verminderung der Alkohol- und
Tabakprobleme mit einem indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesebene
entgegentreten und gab seinen Entwurf für eine Verschärfung der
Werbeeinschränkungen für Tabakwaren und alkoholische Getränke im künftigen
Lebensmittelgesetz und im Alkoholgesetz in die Vernehmlassung. Wegen der
erwiesenermassen gesundheitsschädlichen Wirkung von Raucherwaren schlug er ein
totales Werbeverbot für dieses Produkt in den inländischen Printmedien, auf
Plakatwänden und in den Kinos vor. Aus Gründen der Machbarkeit – und weil ohnehin
schon viele EG-Staaten ein generelles Verbot der Tabakwerbung kennen oder
vorbereiten – verzichtete er auf eine Ausdehnung des Geltungsbereichs auf
ausländische Medien. Die sachbezogene Information über Raucherwaren und
alkoholische Getränke in den Verkaufsstellen soll weiterhin erlaubt sein. Da Alkohol nur
im Abusus gesundheitsschädigend ist, kann nach Auffassung des Bundesrates die rein
beschreibende Alkoholwerbung in den Printmedien beibehalten werden, nicht aber die
allein zum Konsum animierende Reklame in den Kinos oder auf Plakaten. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1991
MARIANNE BENTELI
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In der Vernehmlassung stiessen die bundesrätlichen Vorschläge auf viel Kritik. Die
bürgerlichen Parteien, die Arbeitgeberorganisationen, der Gewerbeverband, die
betroffene Tabak- und Alkoholindustrie, die von der Werbung profitierenden Medien,
Agenturen und Kinos, aber auch Sportverbände und kulturelle Organisationen, welche
weitgehend vom Sponsoring leben, lehnten die bundesrätlichen Vorschläge zum Teil
ganz vehement ab. Unterstützung fand der Bundesrat hingegen bei der SP, den Grünen,
den Gewerkschaften sowie den Organisationen für Gesundheit und
Konsumentenschutz. Dem Initiativkomitee ging der Gegenvorschlag hingegen zu wenig
weit, weshalb es beschloss, sein Begehren nicht zurückzuziehen. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ablehnung der «Zwillingsinitiativen» zur
Verminderung der Alkohol- und Tabakprobleme, welche 1989 mit der Forderung nach
einem totalen Werbeverbot für Alkoholika und Tabakwaren eingereicht worden waren,
und leitete den Räten seine Botschaft für einen indirekten Gegenvorschlag auf
Gesetzesstufe zu. Dabei zeigte er Bereitschaft, den in der Vernehmlassung
vorgebrachten Bedenken der betroffenen Kreise (Industrie, Gewerbe, Medien)
zumindest teilweise Rechnung zu tragen und seinen ursprünglichen Vorschlag etwas zu
lockern. Als Erklärung für diesen partiellen Rückzieher – beispielsweise bei der
Tabakwerbung in den Printmedien oder beim Sponsoring – führte er an, dass neben der
hohen Priorität, welche dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung gebühre, auch die
Handels- und Gewerbefreiheit, die Rechtsgleichheit und das Informationsbedürfnis der
Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt werden müssten.
Strikt verboten sein soll die Werbung am Schweizer Radio und Fernsehen, bei den
Lokalradios, in den Kinos und auf Plakatwänden. In allen anderen Bereichen würde die
Werbung bloss eingeschränkt. An den Verkaufsstellen darf informativ geworben
werden. Degustationen bleiben hier – mit Ausnahme der gebrannten Wasser – erlaubt,
hingegen dürfen keine Gratismuster von Raucherwaren mehr abgegeben werden.
Sachbezogene Werbung für Alkoholika und Tabak soll auch in den Printmedien mit
Ausnahme der Jugendzeitschriften möglich sein. Ebenfalls zugelassen bleiben das
Sponsoring und die Markendiversifizierung, sofern damit nicht die Förderung des
Verkaufs von Alkohol und Tabakwaren bezweckt wird. Das Aktionskomitee zeigte sich
enttäuscht vom Gegenvorschlag und beschloss, seine Initiativen nicht
zurückzuziehen. 32
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Zu heftigen Wortgefechten kam es, als der Nationalrat im Rahmen der Revision des
Lebensmittelgesetzes Werbeeinschränkungen für Tabak und Alkohol behandelte. Der
Ständerat hatte 1990 einer Kompetenznorm, wonach der Bundesrat zum Schutz der
Gesundheit insbesondere von Jugendlichen die Werbung für alkoholische Getränke
sowie für Tabak- und Raucherwaren einschränken kann, nach langer Diskussion
zugestimmt. Im Nationalrat versuchten Vertreter des bürgerlichen Lagers, angeführt von
Nationalrat Oehler (cvp, SG), Präsident des Verbandes der schweizerischen
Tabakindustrie, mit vielfältigen Argumenten einen völligen Verzicht auf
Werbebeschränkungen zu erreichen. So weit wollte der Rat nicht gehen, doch
schwächte er den Beschluss des Ständerates ab. Gemäss nationalrätlicher Variante
kann der Bundesrat die Werbung für alkoholische Getränke und für Tabakartikel nur
dann einschränken, wenn sie sich speziell an die Jugend richtet. Der Ständerat stimmte
dieser Version zu. 33
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In der Frühjahrssession wurden die Zwillingsinitiativen für eine Verminderung der
Tabakprobleme und für eine Verminderung der Alkoholprobleme, die ein völliges
Werbeverbot für Tabak und Alkohol verlangten, vom Ständerat, welcher das Geschäft
als Erstrat behandelte, klar verworfen. Die kleine Kammer erachtete den Einfluss der
Werbung auf das Konsumverhalten insbesondere der Jugend als nicht erwiesen und
betonte die negativen materiellen Auswirkungen der Initiativen auf die Werbebranche
und das kulturelle Sponsoring. Vergeblich appellierte Bundesrat Cotti an den Rat,
zumindest auf den moderateren Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten, welcher
nur die Plakat- und Kinowerbung verbieten, die informierende Werbung in den
Printmedien und an den Verkaufsstellen sowie das Sponsoring unter gewissen Auflagen
jedoch zulassen wollte. Gegen die engagierten Voten von Meier (cvp, LU), Onken (sp, TG)
und Schiesser (fdp, GL), die sich für den Jugendschutz stark machten und an die
menschlichen und volkswirtschaftlichen Folgen übermässigen Alkohol- und
Tabakkonsums erinnerten, wurde auch dieser Vorschlag deutlich abgelehnt. Ihm warfen
die Gegner jeglicher Werbebeschränkung vor, nicht praktikabel zu sein und der
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Werbebranche jährlich Aufträge in der Höhe von CHF 100 Mio. bis CHF 150 Mio. zu
entziehen. 34

In der Sommersession 2021 war es erneut am Ständerat, die Vorlage zum
Tabakproduktegesetz zu beraten. Dabei galt es, über gut 20 Differenzen zum
Nationalrat zu befinden. Dieser hatte in seiner Behandlung insgesamt weniger
weitreichende Regelungen beschlossen als das Stöckli in seiner ersten Beratung.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte, dass der Mehrheit der SGK-SR der
Jugendschutz und die Ratifizierung des WHO-Übereinkommens ein Anliegen sei. Um
dieses nicht zu gefährden, möchte die Kommission an einigen Artikeln festhalten oder
unterbreite gangbare Kompromisse. Wie sich jedoch im Verlaufe der Behandlung zeigen
sollte, folgte die kleine Kammer mehrfach Minderheits- und Einzelanträgen, welche
weniger weit gehen wollten als die Kommissionsmehrheit. 
Bezüglich Zusammensetzung der Tabakprodukte und ihrer Emissionen sprach sich der
Ständerat mit 26 zu 18 Stimmen für einen Minderheitsantrag Müller (fdp, LU) aus, der
das vom Nationalrat vorgesehene Mentholverbot streichen wollte. Gemäss Müller
bestehen «keine gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnisse» zum
Abhängigkeitspotenzial solcher Stoffe. Die Kommissionsmehrheit hätte eine Lösung
vorgesehen, die das Verbot auf Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen beschränkt,
elektronische Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Snus hingegen von der Regelung
ausgeklammert hätte. Weiter hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass nicht der
Bundesrat über die verbotenen Zutaten bestimmen können soll, sondern dass diese im
Gesetzesanhang aufzuführen seien.
Bei der Verpackung wollte die Kommission an der bundesrätlichen und ständerätlichen
Fassung zur Produktinformation, welche auf resp. in der Verpackung enthalten sein soll,
festhalten. Jedoch setzte sich im Rat ein Einzelantrag Français (fdp, VD), welcher wie
die Nationalrätinnen und -räte wollte, dass nur die wichtigsten Informationen auf der
Packung enthalten seien und für den Rest beispielsweise auf eine Internetseite
verwiesen werde, mit 23 zu 21 Stimmen durch. Damit sollte die Notwendigkeit von
grösseren Verpackungen und einer unnötigen Erhöhung des CO2-Fussabdrucks der
Produkte verhindert werden. 
Im Kapitel zur Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring kam der Ständerat dem
Nationalrat weitgehend entgegen. Mit 25 zu 17 Stimmen stimmte er für einen
Einzelantrag Z'graggen (mitte, UR), die gleich wie die grosse Kammer forderte, dass
Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und auf Internetseiten, die sich direkt an
Minderjährige richten, untersagt werden solle. Vom Zusatz «die von Minderjährigen
eingesehen werden», wie es die erste ständerätliche Fassung beinhaltet hatte, wurde
abgesehen, da daraus gemäss Z'graggen ein totales Werbeverbot resultieren würde.
Weiter kippte die kleine Kammer das generelle Werbeverbot in Zeitungen,
Zeitschriften, anderen Publikationen und im Internet aus dem Entwurf, indem sie im
entsprechenden Punkt mit 20 zu 20 Stimmen und dem Stichentscheid des
Ratspräsidenten Kuprecht (svp, SZ) dem Nationalrat folgte. Hans Stöcklis (sp, BE)
Warnung, dass dadurch ein Rückzug der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» unwahrscheinlich werden dürfte, und
Gesundheitsminister Bersets Bedenken, dass sich eine Ratifizierung des WHO-
Übereinkommens unter diesen Umständen schwierig gestalte, blieben wirkungslos. 
Untersagt werden soll hingegen, wie vom Nationalrat vorgeschlagen, die Werbung auf
von öffentlichem Grund aus einsehbaren Plakaten, in Kinos, in und an öffentlichen
Verkehrsmitteln, in und an Gebäuden mit öffentlichem Zweck und deren Arealen sowie
auf Sportplätzen und bei Sportveranstaltungen. Stillschweigend folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat zudem bezüglich Sponsoring durch Tabakfirmen, das nicht nur
bei Veranstaltungen internationaler Natur verboten werden soll, sondern auch, falls die
Veranstaltungen auf Minderjährige abzielten. Die bestehende Differenz zwischen den
zwei Räten bei der Verkaufsförderung konnte indes nicht beseitigt werden. Mit 22 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass das
Verkaufsförderungsverbot nicht nur Tabakprodukte zum Rauchen, sondern auch E-
Zigaretten und «Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt
bilden», einschliessen soll. Dass Zigarren und Zigarillos davon ausgenommen werden
sollen, hiess die kleine Kammer hingegen gut. Ferner beharrte der Ständerat auf seiner
Meinung, dass die Kantone über die Kompetenz verfügen sollen, strengere
Werbevorschriften zu erlassen.
Eine weitere Differenz zwischen den beiden Räten bestand im Zusammenhang mit der
Meldepflicht von Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring. Die
Kommissionsmehrheit schlug einen Mittelweg zwischen der nationalrätlichen Position,
auf eine Meldepflicht gänzlich zu verzichten, und der ursprünglichen ständerätlichen
Fassung, welche nach den einzelnen Bereichen aufgetrennte Meldungen vorsah, vor.
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Konkret sollten Unternehmen lediglich zur Nennung eines einzigen Betrages für
Marketingaktivitäten verpflichtet werden. Auch sollte es möglich sein, den Betrag in
aggregierter Form, beispielsweise als Summe einer ganzen Branche, zu melden. Die
Mehrheit des Ständerats liess sich jedoch nicht davon überzeugen und folgte
stattdessen mit 24 zu 20 Stimmen einer Minderheit Gapany (fdp, FR), welche sich für
die Version des Nationalrates einsetzte. 
Schliesslich kam der Ständerat der Forderung des Nationalrates auf eine Änderung im
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, welche das Verwenden von E-Zigaretten
und Tabakprodukten zum Erhitzen in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in
spezialisierten Verkaufsgeschäften in gewissen Zonen erlauben wollte, mit 39 zu 2
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nicht nach. Zudem beschloss das Stöckli auf Antrag seiner
Kommission neu, das Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» zu klassifizieren. 35

Der Nationalrat nahm sich in der Herbstsession 2021 zum zweiten Mal dem
Gesetzesentwurf zum Tabakproduktegesetz an und kam dem Ständerat dabei in
einzelnen Punkten entgegen, hielt an verschiedenen Stellen jedoch an seinen
vorgängigen Beschlüssen fest.
Bezüglich Mentholverbot liess sich die grosse Kammer nicht umstimmen: Sie hielt mit
96 zu 86 Stimmen weiterhin an einem entsprechenden Verbot fest. Auch die Differenz
zur Frage, wer über die verbotenen Zutaten bestimmen darf, blieb bestehen. Während
der Ständerat diesbezüglich einen Gesetzesanhang vorgesehen hatte, war der
Nationalrat mit 114 zu 72 Stimmen nach wie vor der Meinung, dass der Bundesrat die
Kompetenz zur Bestimmung der betroffenen Zutaten haben soll. Lorenz Hess (mitte,
BE) erklärte für die SGK-NR, dass die Verordnungslösung dem Umstand, dass laufend
neue Produkte und Stoffe entwickelt würden, besser gerecht werde als die
Gesetzeslösung. 
Hingegen bereinigte die grosse Kammer im Bereich der Werbung und der
Verkaufsförderung verschiedene Differenzen. So zeigte sie sich nun mit 99 zu 88
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bereit, den Kantonen das Recht zuzugestehen, strengere
Werbevorschriften zu erlassen, und lenkte trotz zwei Minderheitsanträgen ein, das
Verkaufsförderungsverbot nicht nur auf Tabakprodukte zum Rauchen, sondern auch auf
E-Zigaretten und «Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit dem Tabakprodukt
bilden», zu beziehen. Flavia Wasserfallen (sp, BE) argumentierte, dass dieser Zusatz
durchaus Sinn mache, da elektronische Zigaretten im ganzen Gesetz gleich behandelt
werden sollen wie die anderen Tabakprodukte. Sie könnten zwar den Umstieg auf
weniger schädliche Produkte unterstützen, allerdings stellten sie auch populäre
Einstiegsprodukte dar, welche Nikotinabhängigkeit zur Folge hätten.
Stillschweigend hiess der Nationalrat zudem die ständerätlichen Beschlüsse gut, die
Produktinformationen in den Verpackungen auf einige Angaben zu kürzen und das
Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne
Tabakwerbung)» zu definieren. Des Weiteren lenkte der Nationalrat bezüglich einer
Differenz zum Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen ein: Mit 108 zu 78
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sah er davon ab, dass das Verwenden von E-Zigaretten
und Tabakprodukten in bestimmten Bereichen von Restaurations- und Hotelbetrieben
zugelassen werden soll. In spezialisierten Verkaufsgeschäften soll dies allerdings gemäss
Nationalrat möglich sein, womit diese Differenz zum Ständerat bestehen blieb. 36
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